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Anlagen: 
 
- Umweltbericht mit Grünordnungsplan und Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz, Menz Umweltplanung, 

vom 15.09.2020, als gesonderter Teil der Begründung 
- Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse, Peter-Christian Quetz, vom 01.07.2017 
- Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse Erweiterungsvorhaben Kaufland, 

imakomm AKADEMIE GmbH, vom 05.12.2018 
- Geräuschimmissionsprognose, rw bauphysik, vom 24.01.2020 
- Verkehrsuntersuchung, Planungsgruppe Kölz GmbH, vom 03.01.2020 
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1. Angaben zur Stadt 
Die Stadt Albstadt liegt im Zollernalbkreis in der Region Neckar/Alb. Insgesamt beträgt die 
Einwohnerzahl der Stadt ca. 50.000 Einwohner (Quelle: Stadt Albstadt). Der Stadtteil Ebin-
gen stellt den größten Teilort der insgesamt neun Stadtteile dar und verfügt über ca. 19.500 
Einwohner (Quelle: Stadt Albstadt). Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
befindet sich südwestlich des Ortszentrums von Ebingen zwischen der Bahnlinie und der 
Bundesstraße B 463 in einem Gewerbegebiet. 

 
2. Ziel und Zweck der Planung  

Mit der Aufstellung der Bebauungsplanänderung „Kaufland/Kientenstraße“ sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau der Kaufland-Filiale in der Kienten-
straße geschaffen werden.  
Es ist vorgesehen das im Plangebiet bestehende Gebäude der Kaufland-Filiale sowie das 
benachbarte leerstehende Gebäude durch einen größeren und moderneren Neubau zu er-
setzten. Um die Attraktivität des Marktes zu steigern und damit die Marktfähigkeit entspre-
chend dem Wettbewerb aufrecht zu erhalten und damit der Gefahr eines Kundenabflusses 
an moderne Standorte entgegen zu wirken, wird das Verkaufskonzept umstrukturiert und 
die Ausstattung sowie das Erscheinungsbild attraktiver gestaltet. Mit dem Neubau geht eine 
Verkaufsflächenerweiterung an diesem Standort einher. Insgesamt wird die Verkaufsfläche 
von ca. 4.100 m² auf ca. 5.700 m² erweitert. Regionalplanerisch stellt die Kaufland-Filiale 
einen großflächigen Einzelhandelbetrieb dar und ist somit gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nur 
in festgesetzten Sondergebieten zulässig. 
 
Das Bauvorhaben ist mit den derzeit für diese Grundstücke gültigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen der Bebauungsplanänderung „Am Güterbahnhof, Kientenstraße, Theodor-
Groz-Straße“ (rechtskräftig seit 04.10.1980) nicht umsetzbar. Um für diese Grundstücke 
eine angemessene Bebauung entsprechend der vorgesehenen Nutzung zu ermöglichen, 
erfolgt mit der Bebauungsplanänderung „Kaufland/Kientenstraße“ im Wesentlichen eine 
planungsrechtliche Klarstellung als Sondergebiet für den Einzelhandel. Zudem wird die 
überbaubare Grundstücksfläche neu definiert. 
 
Nach dem Prinzip „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ werden die innerstädtischen 
Grundstücke einer sinnvollen Bebauung zugeführt und damit der Einzelhandelsstandort an 
der Kientenstraße qualitativ verbessert sowie der zentralörtliche Versorgungskern der Stadt 
gestärkt. Durch die Inanspruchnahme bereits erschlossener Flächen im innerstädtischen 
Bereich wird ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung und Verringerung der Inanspruch-
nahme neuer Ressourcen erbracht. 

 
3. Verfahren 

Die Bebauungsplanänderung „Kaufland/Kientenstraße“ wird als qualifizierter Bebauungs-
plan aufgestellt. Gemäß § 30 Abs.1 BauGB wird die Art und das Maß der baulichen Nut-
zung, die überbaubare Grundstücksfläche sowie die örtlichen Verkehrsflächen festsetzt. 
Die Erschließung des Bauvorhabens ist über die Theodor-Groz-Straße im Norden und die 
Kientenstraße im Süden gesichert. 
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4. Überörtliche Planungen 
 
4.1 Landesentwicklungsplan 2002 

Die Stadt Albstadt liegt auf der Landesentwicklungsachse Reutlingen/Tübingen – Hechin-
gen – Balingen – Albstadt – (Sigmaringen).  
Der Landesentwicklungsplan ordnet die Stadt Albstadt dem „Verdichtungsbereich 
Albstadt/Balingen/Hechingen im Ländlichen Raum“ zu und formuliert folgende allgemeine 
Grundsätze (Quelle: LEP 2002, Kap. 2.4.2):  
- Die Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum sind als Siedlungs-, Wirtschafts- und 

Versorgungsschwerpunkte zu festigen und so weiterzuentwickeln, dass die Standort-
bedingungen zur Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels verbessert, Ent-
wicklungsimpulse in den benachbarten Ländlichen Raum vermittelt und Beeinträchti-
gungen der Wohn und Umweltqualität vermieden werden. 

- Die Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote sind zu sichern und bedarfsge-
recht auszubauen. Die aus der gebündelten Infrastrukturausstattung resultierenden 
Fühlungsvorteile sollen zur Stärkung des Ländlichen Raums genutzt werden. 

 
Folgende Ziele und Grundsätze zur Einzelhandelssteuerung sind für die Wirtschaftsent-
wicklung und Standortbedingungen formuliert (LEP 2002, Kap. 3.3.6 / 3.3.7): 
- Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen sind an sol-

chen Standorten zu erweitern und im Anschluss an bestehende Siedlungsflächen neu 
vorzusehen, wo aus infrastruktureller Sicht und unter Beachtung der Umweltbelange 
die besten Ansiedlungsbedingungen gegeben sind. Flächen mit Anschluss an das 
Schienennetz oder an einen Wasserweg sind vorrangig zu berücksichtigen. 

 Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) sollen sich in das zent-
ralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie dürfen in der Regel nur in Ober-, Mittel- 
und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden.  

 Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte soll so bemessen sein, dass deren 
Einzugsbereich den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschrei-
tet. Die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und die 
Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt wer-
den. 

 Einzelhandelsgroßprojekte dürfen weder durch ihre Lage und Größe noch durch ihre 
Folgewirkungen die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne der Standortgemeinde 
wesentlich beeinträchtigen. Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebau-
lich integrierten Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. Für nicht 
zentrenrelevante Warensortimente kommen auch städtebauliche Randlagen in Frage. 

 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sollen nur an Standorten realisiert werden, wo sie 
zeitnah an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen werden können. 

 
4.2 Regionalplan Neckar-Alb 

Entsprechend dem Regionalplan der Region Neckar-Alb (2013) gehört die Stadt Albstadt 
zum Verdichtungsbereich im Ländlichen Bereich und ist als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Für die Region Neckar-Alb hat die Stadt Albstadt eine besondere Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung.  
Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten ist in der 
Regel nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren möglich. Kongruenzgebot (Plansatz 3.3.7.1 (Z) 
Satz 1 LEP 2002), Beeinträchtigungsverbot (Plansatz 3.3.7.1 (Z) Satz 2 LEP 2002) und 
Integrationsgebot (Plansatz 3.3.7.2 (Z) Satz 2 LEP 2002) sind dabei zu beachten. 
 
Einzelhandelsgroßprojekte sind Vorhaben, die das Merkmal der Großflächigkeit erfüllen 
und nicht nur unwesentliche Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO haben. Die 
Großflächigkeit beginnt, wo üblicherweise die Größe der wohnungsnahen Versorgung die-
nenden Einzelhandelsbetriebe ihre Obergrenze findet. Die Grenze zur Großflächigkeit liegt 
gemäß aktueller Rechtsprechung bei mehr als 800 m² Verkaufsfläche. 
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Gemäß Plansatz 2.4.3.2 Z (3) sind insbesondere Ober-, Mittel- und Unterzentren als Stand-
orte für überörtliche Versorgungseinrichtungen und somit für die Ansiedlung von Einzelhan-
delsgroßprojekten geeignet (Konzentrationsgebot). Die Verkaufsfläche ist so zu bemessen, 
dass der Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht 
wesentlich überschreitet (Kongruenzgebot). Der zentralörtliche Versorgungskern der 
Standortgemeinde, die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die Grundversor-
gung der Nachbarkommunen darf nicht beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). 
 
Gemäß Plansatz 2.4.3.2 Z (5) sollen Einzelhandelsgroßprojekte nur in städtebaulich inte-
grierten Lagen ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden, d. h. Standorte für den Ein-
zelhandel sollen grundsätzlich die Kernbereiche der Städte und Gemeinden sein. Die zent-
ralörtlichen Versorgungskerne sind als „Standort für Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und großflächige Handelsbetriebe (Vorranggebiet)“ im Sinne des § 11 Abs. 
7 LplG festgelegt. Die in der Raumnutzungskarte dargestellten Bereiche sind gemäß § 11 
Abs. 3 LplG gebietsscharf abgegrenzt (Integrationsgebot). 
 
Der Bereich des Plangebiets ist in der Raumnutzungskarte des Regionalplans Neckar-Alb 
als Siedlungsfläche für Industrie und Gewerbe dargestellt. Das Plangebiet befindet sich in-
nerhalb der als zentraler Versorgungsbereich, der als Standort für Einkaufszentren, groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe dargestellten Fläche. 
 

4.3 Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 
Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurde eine raumordnerische und städtebauliche 
Auswirkungsanalyse zum geplanten Neubauvorhaben der Kaufland-Filiale von dem Büro 
imakomm AKADEMIE GmbH, Aalen, 05.12.2018, erstellt.  
Das Bauvorhaben wurde nach den planungsrechtlichen Prüfkriterien des § 11 Abs. 3 
BauNVO, des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg, des Regionalplans Neckar-
Alb und des Einzelhandelserlasses Baden-Württemberg beurteilt. Es wurden mögliche 
raumordnerische und städtebauliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
und Nahversorgungsstrukturen in der Stadt Albstadt sowie in dessen Umland analysiert 
und bewertet. 
Im Zuge des erweiterten Neubaus der Kaufland-Filiale ist eine Verkaufsflächenerweiterung 
geplant. Die bestehende Verkaufsfläche soll von derzeit ca. 4.100 m² (inkl. Konzessionäre) 
um ca. 1.000 m² auf insgesamt ca. 5.100 m² Verkaufsfläche (ohne Flächen für Mall, Wind-
fang und Rollsteige) erweitert werden. Nach aktuellen Planungen sollen die Verkaufsflä-
chen für Nahrungs- und Genussmittel ca. 3.450 m², für Non-Food ca. 1.150 m² sowie für 
eine Apotheke ca. 100 m² und für weitere Einzelhandelskonzessionärsflächen künftig ca. 
400m² umfassen.  
 
Die Ergebnisse der raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungsanalyse ist nach-
folgend aufgeführt: 
 
Integrationsgebot 
Definition: Einzelhandelsgroßprojekte sind vorrangig an städtebaulich integrierten Stand-

orten zu errichten. Dadurch soll ein möglicher Funktionsverlust der meist 
durch Einzelhandel geprägten Innenstädte bzw. zentralörtlichen Funktionsbe-
reiche verhindert werden. Das Integrationsgebot zielt auf die verbrauchernahe 
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes ab und berücksichtigt dabei als 
Kriterium für eine verbrauchernahe Versorgung die Kriterien fußläufige Er-
reichbarkeit des Planstandortes bzw. Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. 

Bewertung: Das Integrationsgebot ist für die Erweiterung der betrachteten Kaufland-Filiale 
(inkl. gewerbliche Nebeneinheiten) am Standort in der Kientenstraße erfüllt. 
Der Standort liegt im regionalplanerisch abgegrenzten zentralörtlichen Versor-
gungskern und ist bereits funktional voll erschlossen sowie ein etablierter Ein-
zelhandelsstandort.  
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Konzentrationsgebot 
Definition: Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen in der Regel nur in Ober-, Mittel- 

und Unterzentren realisiert werden. Großflächige Einzelhandelsbetriebe kom-
men hingegen auch in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion in Betracht, 
wenn deren Ansiedlung nach raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung 
der Grundversorgung geboten ist. 

Bewertung: Das Konzentrationsgebot wird für die Erweiterung am Standort Albstadt erfüllt, 
da die Kommune die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums aufweist. 

 
Kongruenzgebot 
Definition: Einzelhandelsgroßprojekte müssen sich in das zentralörtliche System einfü-

gen. Der Einzugsbereich eines Vorhabens darf den zentralörtlichen Verflech-
tungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreiten. Von einer 
Überschreitung wird in der Regel ausgegangen, wenn mehr als 30% des Um-
satzes aus Räumen außerhalb des regionalplanerisch definierten Verflech-
tungsbereiches der Standortgemeinde generiert werden. 

Bewertung: Das Kongruenzgebot wird für das Gesamtvorhaben Kaufland am Standort 
Albstadt noch eingehalten. Für das Vorhaben stammen ca. 70-71% der Um-
sätze aus dem Nahbereich von Albstadt. 

 
Beeinträchtigungsverbot 
Definition: Durch die Lage, Größe und Folgewirkung eines Einzelhandelsgroßprojektes 

dürfen das städtebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit der Versorgungs-
kerne und die verbrauchernahe Versorgung der Standortgemeinde sowie die 
anderer Orte nicht beeinträchtigt werden. Von einer nicht unwesentlichen Be-
einträchtigung ist auszugehen, wenn bei zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten mit einem Umsatzverlust ab 10% und bei nicht zentren- 
oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten mit einem Umsatzverlust ab 
20% zu rechnen ist.  

Bewertung: Das Beeinträchtigungsverbot wird sowohl bei Betrachtung des Gesamtvorha-
bens als auch bei Betrachtung nach einzelnen Sortimentengruppen in Albstadt 
sowie im Umland eingehalten. 

 
Fazit 
Mit der Umstrukturierung des Verkaufskonzepts und der damit notwendigen Verkaufsflä-
chenerweiterung gelingt eine zukunftsfähige Ausrichtung des Marktes. Der zentralörtliche 
Versorgungskern wird in diesem Bereich an der Kientenstraße gestärkt und so seiner Funk-
tionalität als Raum für großflächigen Einzelhandel weiterhin gerecht. Mit dem erwarteten 
Planumsatz innerhalb der Stadt, der Ortsteile und dem weiteren Umland sind keine nega-
tiven Auswirkungen abzusehen. Die Stärkung des Wettbewerbs als auch die zeitgemäße 
Marktaufstellung sind in der Standortlage des zentralörtlichen Versorgungskerns zu begrü-
ßen. 
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5.  Örtliche Planungen 
 
5.1 Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Albstadt/Bitz 
(rechtswirksam seit 18.07.2006) weist den gesamten räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Einkaufszentrum“ aus. 
Demzufolge wird der Bebauungsplan „Kaufland/Kientenstraße“ gemäß § 8 (2) BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Albstadt/Bitz, Ausschnitt Flächennutzungsplan, rechtswirksam seit 18.07.2006 

 
5.2 Bestehende Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung „Kaufland/Kientenstraße“ befindet sich 
im Geltungsbereich der derzeitigen Bebauungsplanänderung „Am Güterbahnhof, Kienten-
straße, Theodor-Groz-Straße“ (rechtskräftig seit 04.10.1980).  
Die Bebauungsplanänderung „Am Güterbahnhof, Kientenstraße, Theodor-Groz-Straße“ 
setzt für diesen Bereich ein Gewerbegebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer 
Geschossflächenzahl von 1,6 fest. Die Zahl der Vollgeschosse ist auf II begrenzt und ent-
sprechend der besonderen Bauweise sind die Grenzabstände der offenen Bauweise ein-
zuhalten, jedoch dürfen die Gebäude länger als 50 m sein. In den Randbereichen der 
Grundstücke bestehen Pflanzgebote für standortgerechte Büsche, Bäume und Sträucher. 
Im Bebauungsplan ist auf den Grundstück Flst. Nr. 850/1 ein Leitungsrecht zugunsten der 
Allgemeinheit vorgesehen. 
 
Mit Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung „Kaufland/Kientenstraße“ treten im Geltungs-
bereich die Festsetzungen vorheriger Bebauungspläne außer Kraft. 
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6.  Angaben zum Plangebiet 
 
6.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Das Plangebiet befindet sich südwestlich des Ortszentrums von Ebingen in einem Gewer-
begebiet. Es wird durch die Theodor-Groz-Straße im Norden und die Kientenstraße im Sü-
den begrenzt. Im Osten grenzen die Grundstücke bestehender Betriebe an das Plangebiet.  
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 984/1; 850/1; 1001; 1012/1; 1525 
(teilweise) sowie 850 (teilweise). Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 1,83 ha. 
 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt abgegrenzt: 

 
Geltungsbereich Bebauungsplan „Kaufland/Kientenstraße“, Albstadt-Ebingen 

 
6.2 Örtliche Rahmenbedingungen 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich auf Flurstück Nr. 1001 (Gebäude Kientenstraße 
Nr. 6) die derzeit bestehende Kaufland-Filiale mit gewerblichen Nebeneinheiten und west-
lich davon, auf Flurstück Nr. 984/1, das leerstehende Gebäude eines Baumarkts sowie de-
ren jeweils zugeordneten, fast vollständig versiegelten Parkplatzflächen mit Zufahrts- und 
Anlieferzonen.  
In den Randbereichen des Plangebiets befinden sich schmale randliche Grassäume, auf 
denen wenig Bewuchs aus einzelnen Bäumen und Gehölzen besteht. Das Gelände des 
Plangebiets ist nahezu eben.  
Im Umfeld des Plangebiets befinden sich weitere Einzelhandelsbetriebe sowie gewerbliche 
Betriebe. Das Plangebiet befindet sich direkt an der Anschlussstelle zur Bundesstraße B 
463. Eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs befindet sich direkt angren-
zend in der Kientenstraße. Der Bahnhof/Busbahnhof liegt in ca. 500 m Entfernung. 
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7. Umweltverträglichkeit 
 
7.1 Umweltbericht 

Der Umweltbericht liegt der Begründung als gesonderter Teil bei. 
Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist für Bauleitpläne nach § 2 Abs. 
4 Baugesetzbuch eine Umweltprüfung durchzuführen. In dieser werden die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet. Die zu beachtenden Schutzgüter in der Bauleitplanung sind in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB beschrieben. Im Umweltbericht sind neben der Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen auch Angaben zu geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen beschrieben. Die hieraus entwickelten 
freiraumgestalterischen und naturschutzrechtlichen Maßnahmen werden als verbindliche 
Festsetzung im Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt eine Bewertung des Ausgangszu-
standes und des Zielzustandes nach der Ökokontoverordnung OKVO (2010). Diese ist als 
Anlage dem Umweltbericht beigefügt. 
Entsprechend der Bilanzierung besteht ein Gesamtdefizit von -4.240 Ökopunkten (ÖP) 
(+2.860 ÖP Wertveränderung „Boden“ und -7.100 ÖP Wertveränderung „Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt“) das mit einem Wertgewinn durch Maßnahmen innerhalb des Geltungs-
bereichs mit +4.592 ÖP vollständig ausgeglichen werden kann. 
 

7.2 Artenschutz 
Um Konflikte bei der Umsetzung der Planung mit dem Artenschutz und mögliche Beein-
trächtigungen durch die geplanten Eingriffe auf den Artenbestand ausschließen bzw. durch 
entsprechende Maßnahmen vermeiden, mindern oder ausgleichen zu können, wurde im 
Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens eine artenschutzrechtliche Potenzialanalyse von 
dem Büro Quetz, Dipl.-Biol. Peter-Christian Quetz, Stuttgart, Juli 2017, erstellt.  
 
Im Ergebnis dieser Untersuchung können durch den Abbruch der Gebäude und die Rodung 
des Baum- und Gehölzbestandes vereinzelt artenschutzrechtliche Konflikte eintreten. Zur 
Vorbeugung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
sind zeitliche Beschränkungen der Abbruch- und Rodungsarbeiten einzuhalten sowie die 
Gebäude vor dem Abbruch auf das Vorhandensein von Fledermausquartiere und potenzi-
elle Niststätten von Vögeln zu untersuchen. Es ist mit keiner erheblichen Störung der vor-
kommenden Arten zu rechnen. Bei Bedarf sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Die 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt damit im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt.  
 

7.3 Geräuschimmissionen 
Die Immissionsverträglichkeit des geplanten Vorhabens wurde in einer Geräuschimmissi-
onsprognose nach TA Lärm durch das Büro rw bauphysik, Ingenieurgesellschaft mbH & 
Co. KG, Schwäbisch Hall, 24.01.2020, untersucht. 
Sämtliche immissionsrelevanten Betriebsabläufe und Einwirkzeiten wurden aufgenommen 
und ein digitales, dreidimensionales Simulationsmodell der geplanten Betriebssituation er-
stellt. Die Emissionsansätze wurden erarbeitet und in das Rechenmodell eingebunden. Die 
Schallausbreitungsrechnungen wurden nach DIN EN ISO 9613-2 durchgeführt und nach 
DIN 18005 und TA Lärm beurteilt. 
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Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass gegen den geplanten Betrieb aus schalltech-
nischer Sicht keine Bedenken bestehen, sofern folgende Lärmschutzmaßnahmen realisiert 
werden: 
 Asphaltieren der Fahrgassen zu den Stellplätzen 
 Beschränkung der Schallleistungspegel der Kälte- und Lüftungstechnik auf folgende 

Pegel: 
- Verflüssiger/Verdampfer Gewerbekälte: Lw ≤ 83 dB(A) 
- Verflüssiger/Verdampfer Konzessionäre + Kassenbüros:  Lw ≤ 83 dB(A) 
- Zentrale Lüftungsanlage:  Lw ≤ 75 dB(A) 

 Die Lage der haustechnischen Anlagen sind wie folgt festgelegt: 
- Verflüssiger/Verdampfer Konzessionäre auf dem westlichen Teil des Hauptda-

ches über dem Kassenbereich, minimal einzuhaltender Abstand zur nördlichen 
Gebäudekante d=15m 

- Verflüssiger/Verdampfer Gewerbekälte auf dem östlichen Teil des Hauptdaches, 
minimal einzuhaltender Abstand zur nördlichen Gebäudekante d=15m 

- Keine Warenandienung zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr  
 
7.4 Verkehrsuntersuchung 

Eine Verkehrsuntersuchung zur künftigen Verkehrsanbindung des modernisierten Kauf-
landstandorts an die Kientenstraße und Theodor-Groz-Straße wurde von der Planungs-
gruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg, 03.01.2020, durchgeführt. 
Im Rahmen der Modernisierung werden die dicht aufeinander folgenden Mehrfachanbin-
dungen der Parkierungsflächen neu geordnet und gebündelt. 
 
Im Ergebnis der Untersuchung stellt das vorliegende Erschließungskonzept mit Anbindun-
gen an die Theodor-Groz-Straße, mit separaten Aufstellspuren für Links- und Rechtsabbie-
ger, und an die Kientenstraße insgesamt die beste Lösung für das bestehende öffentliche 
Erschließungsnetz und die zu erwartenden Kundenströme dar. 
Die Untersuchung der verkehrlichen Auswirkungen zeigt, dass durch die zweifache Ver-
kehrsanbindung des Parkplatzes, trotz der Erweiterung des Parkierungsangebots und einer 
Verkehrszunahme der Kauflandverkehre, eine Entflechtung der Verkehrsströme erreicht 
werden kann. Zudem zeigen die Leistungsfähigkeitsberechnungen, dass die Verkehrsan-
bindungen auch unter Prognosebedingungen einen weitgehend ungehinderten Verkehrs-
fluss ermöglichen. 
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8. Städtebauliche Konzeption 
Bei der Neukonzeption des Verbrauchermarktes handelt es sich um den Abriss der auf den 
Flurstücken Nr. 984/1 und 1001 bestehenden Gebäude und dem anschließend erweiterten 
Neubau der Kaufland-Filiale. Die Verkaufsfläche des Gesamtvorhabens wird an diesem 
Standort, inklusive Randsortimente und gewerblichen Nebeneinheiten, auf ca. 5.100 m² 
(ohne Flächen für Mall, Windfang und Rollsteige) erweitert. 
Es ist vorgesehen das Gebäude auf Säulen aufzuständern, sodass im Erdgeschoss ein 
Freiraum entsteht. Insgesamt sind 370 Kundenstellplätze geplant. Ein Großteil der Kunden-
stellplätze sowie die Einkaufswagenboxen werden in der Erdgeschossebene unterhalb des 
ersten Obergeschosses untergebracht. Weitere Stellplätze sind im Norden, Süden und 
Westen des Gebäudes außerhalb des überdachten Bereichs vorgesehen. 
Der Haupteingang des Gebäudes, mit Rollsteig und Personenaufzügen, befindet sich im 
Süden direkt an der Kientenstraße.  
Der Kundenparkplatz wird über zwei Ein- und Ausfahrten erschlossen. Der Anschluss er-
folgt im Norden über die Theodor-Groz-Straße und im Süden über einen Anschluss an die 
Kientenstraße. Die Warenanlieferung und Müllentsorgung erfolgt hauptsächlich über eine 
separate Zufahrt im Südosten, direkt an der Kientenstraße. 
Innerhalb des ersten Obergeschosses werden die Verkaufsflächen mit den dazugehörigen 
Nebenräumen, wie Lager, Kunden-Toiletten usw. untergebracht. Das erste Obergeschoss 
ist zusätzlich mit Fluchtstegen und -treppen ausgestattet. In einem, in Grundfläche deutlich 
kleinerem, zweiten Obergeschoss sind Räume für das Personal vorgesehen. 
 

 
Entwurfsplanung Neubau Kaufland in Albstadt Ebingen, Übersichtsplan, Merz Objektbau GmbH & Co. KG, Aalen, 11.11.2019 
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9. Auswirkungen der Planung 
 
9.1 Soziale Auswirkungen 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird dem ortsansässigen Betrieb die Möglichkei-
ten eröffnet seinen Standort auszubauen, um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. Der 
Standort in zentraler Lage wird gestärkt und damit das Nahversorgungsangebot der Stadt 
langfristig verbessert. Arbeitsplätze bleiben erhalten und ein zusätzliches Arbeitsplatzange-
bot kann geschaffen werden. 
Die Erweiterung und Modernisierung des bisherigen Angebots an Geschäften sowie ergän-
zende Dienstleistungsangebote und gastronomische Einrichtungen tragen zu einer Aufwer-
tung des Nahversorgungs- und Freizeitangebots für die Bevölkerung bei. 
 

9.2 Städtebauliche Auswirkungen 
Mit der Realisierung des Bauvorhabens auf dem Gelände der Gewerbebrache des Bau-
marktes wird die innerstädtische Fläche einer Nachnutzung zugeführt und eine Inanspruch-
nahme neuer Ressourcen vermieden.  
Der modernisierte Neubau der Kaufland-Filiale trägt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität 
insbesondere im öffentlichen Raum bei. Raumkanten werden neu definiert und die Ver-
kehrssicherheit durch Neugestaltung der Zufahrten verbessert. Das Parkplatzangebot wird 
erweitert. Es erfolgt eine sinnvolle Ordnung der Grundstücke und die Funktion des Stand-
orts als zentraler Versorgungsbereich wird gestärkt. 

 
9.3 Auswirkungen auf die Infrastruktur 

Durch die Wiedernutzbarmachung und Umstrukturierung der Grundstücke werden beste-
hende technische Infrastruktureinrichtungen genutzt. Bestehende ver- und entsorgungs-
technische Einrichtungen sowie Verkehrsinfrastrukturen werden ausgelastet. 
 
Die Analyse der verkehrlichen Auswirkungen (vgl. Verkehrsuntersuchung, Planungsgruppe 
Kölz, Ludwigsburg 03.01.2020) zeigt, dass trotz einer deutlichen Erweiterung des Parkie-
rungsangebotes der Kaufland-Filiale und einer prognostizierten Verkehrszunahme der 
Kauflandverkehre in einer Größenordnung von ca. +50% durch die gezielte zweifache Ver-
kehrsanbindung des Parkplatzes sowohl von Norden über die Theodor-Groz-Straße als 
auch die südliche Kientenstraße eine Entflechtung der Verkehrsströme erreicht werden 
kann. Damit die geplante Verkehrsanbindung der Parkierung an die Theodor-Groz-Straße 
ihrer künftigen Verkehrsfunktion gerecht wird, ist dieser Neuanschluss aufgrund des relativ 
geringen Abstandes zum bestehenden Minikreisverkehr und unter Berücksichtigung der 
gegenüberliegenden Ein-/Ausfahrt sowie der Fußwegequerung entsprechend auszubilden. 
Dafür wird in diesem Bereich die Straßenverkehrsfläche aufgeweitet und die Führung des 
Gehwegs nach Süden verschwenkt, um hier den Verkehrsfluss regeln und steuern zu kön-
nen (bspw. in Form von Abbiegespuren).  
 

9.4 Ökonomische Auswirkungen 
Durch den erweiterten Neubau der Kaufland-Filiale sind zwar wettbewerbliche Umsatzver-
luste im Sortimentsbereich Lebensmittel zu erwarten, die Umverteilungen bewegen sich 
aber bei einer Bewertung nach einzelnen Standortlagen in einem Bereich, wonach in den 
Standortlagen durch die Erweiterung des Kauflands keine städtebaulichen negativen Aus-
wirkungen zu erwarten sind. Für die einzelnen Standorte werden die Auswirkungen aus-
schließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach sich ziehen. Bestehende Nahversorgungs-
anbieter werden nicht gefährdet. 
Im Nahbereich (Bitz) und Mittelbereich (Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, 
Winterlingen) sind keine negativen städtebaulichen bzw. raumordnerischen Auswirkungen 
auf die Nahversorgungsstrukturen in den einzelnen Kommunen und deren Nahversor-
gungsstandortlagen zu erwarten. In den im weiteren Umland liegenden Kommunen sind 
ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf die Nahversorgungsstruktur zu erwarten. 
(vgl. Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse, imakomm AKADEMIE 
GmbH, Aalen, 05.12.2018)  
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10. Maßnahmen zur Verwirklichung 
 
10.1 Wasser- und Stromversorgung 

Die Versorgung mit Trinkwasser und Strom erfolgt durch das örtliche Energieversorgungs-
unternehmen. Das Plangebiet ist bereits an das bestehende örtliche Versorgungsnetz an-
geschlossen. 
 

10.2 Schmutzwasserableitung und Entwässerung 
Der Anschluss an das örtliche Entsorgungsnetz ist gegeben, die Schmutzwasserableitung 
und Entwässerung sind gewährleistet.  
Entsprechend dem hydraulischen Kurzgutachten der Stadt Albstadt, können maximal 
8.000m² befestigte Fläche direkt in die örtliche Kanalisation eingeleitet werden. Das 
darüberhinausgehende anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zurückzu-
halten.  
 

10.3 Müllentsorgung 
Die Müllentsorgung wird durch die Abfallwirtschaftskonzepte des Landkreises und der Stadt 
gewährleistet. 
 

10.4 Bestandsleitungen und -kanäle 
Im Bereich des Flurstücks Nr. 850/1 verlaufen unterirdische Kanäle. Diese werden im Zuge 
der Baumaßnahmen zurückgebaut. 
 

10.5 Bodenordnung 
Zur Bebauung des Plangebietes entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans 
sind keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 
 

11. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

11.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Art der baulichen Nutzung ist entsprechend dem Nutzungskonzept als sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ gemäß § 11 (3) BauNVO 
festgesetzt. Die zulässigen baulichen Anlagen sind entsprechend definiert. 
 
Es sind Einzelhandelsbetriebe, Betriebe des Dienstleistungs- und Gastronomiegewerbes 
sowie zugehörige und untergeordnete bauliche Anlagen und Gebäudeteile allgemein zu-
lässig. Die Verkaufsflächengröße ist auf insgesamt 5.700 m² beschränkt, wobei hiervon 
mindestens 600 m² auf die Flächen für Windfang, Mall und Rollsteige entfallen müssen. 
Um den Betriebstyp eines Supermarktes bzw. Lebensmittelvollsortimenters planungsrecht-
lich sicherzustellen, ist das Hauptsortiment im Bereich Nahrungs- und Genussmittel anzu-
siedeln. Mit entsprechender Steuerung über die Verkaufsflächengröße dieser Sortimente 
wird den raumordnerischen Zielen (Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot) entspro-
chen. 
 
Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine bau-
gebietsbezogene Verkaufsflächenobergrenze zur Steuerung des Einzelhandels in einem 
Sondergebiet nur dann zulässig, wenn in dem Plangebiet nur ein einziger Einzelhandels-
betrieb möglich ist, da dann die gebietsbezogene mit der vorhabenbezogenen Verkaufsflä-
chenbeschränkung identisch ist. 
Da im Plangebiet derzeit mehrere vorhabengeeignete Grundstücke bestehen, kann die 
festgesetzte Verkaufsflächenbeschränkung nicht als grundstücksbezogene und damit als 
vorhabenbezogene Verkaufsflächenobergrenze ausgelegt werden. Um der aktuellen 
Rechtsprechung zu entsprechen, wird die Verschmelzung der vorhabengeeigneten Grund-
stücke zu einem einzigen Grundstück beantragt und bis zur Rechtskraft des Bebauungs-
plans abgeschlossen sein. 
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11.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Festsetzung der Grundflächenzahl, der Höhe 
baulicher Anlagen und der überbaubaren Grundstücksflächen ausreichend bestimmt.  
 
Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,9 ist für die zukünftig vorgesehenen Nutzungen be-
triebsnotwendig. Damit wird die zulässige Obergrenze der Grundflächenzahl für sonstige 
Sondergebiete gemäß § 17 (1) BauNVO von 0,8 überschritten. Die Überschreitung ist durch 
die Parkplatzfläche begründet. 
Die für die Überschreitung erforderlichen städtebaulichen Gründe lassen sich für dieses 
Bauvorhaben aus den besonderen innerörtlichen Verhältnissen ableiten. Um das bereits 
erschlossene Grundstück zwischen der Theodor-Groz-Straße und der Kientenstraße wirt-
schaftlich bebauen und nutzen zu können, ist es erforderlich die in § 17 (1) BauNVO vor-
gegebene Obergrenze zu überschreiten. Durch die Bebauungs- und Nutzungskonzeption 
entsprechend dem Bauvorhaben sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. Von der Bebauung des Plangebiets sind keine nach-
teiligen Auswirkungen auf die umgebenden Gebäude und ihre Nutzung zu erwarten. Die 
Wiedernutzbarmachung des teilweise brachgefallenen Geländes, welches vormals voll-
ständig bebaut war, lässt ebenfalls nur geringfügige Auswirkungen auf die natürlichen Funk-
tionen des Bodens erwarten. Verkehrliche und sonstige öffentliche Belange stehen der ho-
hen Versiegelung des zum Teil brachliegenden und voll erschlossenen Plangebiets nicht 
entgegen. Die Einhaltung der von der Baunutzungsverordnung vorgegebenen Obergrenze 
würde im Plangebiet zu einer unverhältnismäßigen Erschwerung der zweckentsprechen-
den Grundstücksnutzung führen. Die Bebauung des Plangebiets führt letztendlich zu einer 
städtebaulichen Aufwertung dieses Bereichs zwischen der Theodor-Groz-Straße und Kien-
tenstraße. 
 
Die Höhe der baulichen Anlagen ist auf eine maximale Gebäudehöhe in Meter bezogen auf 
die tatsächliche Erdgeschossfertigfußbodenhöhe festgesetzt. Die zulässige Überschreitung 
der Gebäudehöhe um bis zu 3,00 m mit technischen und betriebsnotwendigen Aufbauten 
und Gebäuden (bspw. Lüftungsanlagen) ist dabei für die geplanten Nutzungen zweckmä-
ßig. 
 

11.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
Um den spezifischen Anforderungen an Gewerbebauten gerecht zu werden, ist eine abwei-
chende Bauweise festgesetzt. Abweichend von der offenen Bauweise sind auch Baukörper 
mit einer Länge von über 50,00 m zulässig. Grenzabstände zur Grundstücksgrenze sind 
einzuhalten, dabei ist eine einseitige Verringerung des Grenzabstands bis hin zu einem 
Grenzbau zulässig. 
 
Mit der Festsetzung von Baugrenzen wird die überbaubare Grundstücksfläche begrenzt. 
Insgesamt ist die überbaubare Grundstücksfläche weit gefasst, um die Bauflächen mit den 
vorgesehenen Gebäuden und Einrichtungen angemessen nutzen zu können.  
 

11.4 Öffentliche Verkehrsflächen und Einfahrtsbereiche 
Gegenüber dem vorangegangenen Bebauungsplan wird im Norden des Plangebiets ein 
Teilstück der öffentlichen Verkehrsfläche (Theodor-Groz-Straße) aufgeweitet und die Füh-
rung des Gehwegs nach Süden verlegt. Damit wird der Anschluss und die geplante Ver-
kehrsführung planungsrechtlich gesichert. 
 
Die direkte Zufahrt auf das Grundstück ist entsprechend deren Zweck innerhalb der Ein-
fahrtsbereiche zulässig. Die Anlieferung erfolgt über separate Zufahrten. Das Rangieren 
und Wenden von Fahrzeugen ist auf dem Grundstück zu gewährleisten, um die Verkehrs-
sicherheit nicht zu beeinträchtigen. 
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11.5 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 
Nebenanlagen, bei denen es sich um Gebäude handelt (bspw. Imbiss), freistehende Wer-
beanlagen sowie Stellplätze sind allgemein innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
Zudem sind freistehende Werbeanlagen auch innerhalb der privaten Grünfläche im Norden 
an der Theodor-Groz-Straße zulässig. 
 

11.6 Grünordnerische Festsetzungen 
Die Grünordnungsplanung ist Bestandteil der Umweltprüfung und ist bindend in den Be-
bauungsplan aufgenommen. Festsetzungen wie Pflanzgebote sind somit verbindlicher Be-
standteil des Bebauungsplans.  

 
12. Örtliche Bauvorschriften 

 
12.1 Äußere Gestaltung der Baukörper 

Die Vorgaben zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen wurden auf ein wesentliches 
Mindestmaß beschränkt, um den betrieblichen Anforderungen des Betriebs gerecht zu wer-
den. Unter anderem wurden Regelungen zur Dachform, Dacheindeckung und Fassaden-
gestaltung getroffen. 

 
12.2 Werbeanlagen 

Aus gestalterischen Gründen und um gestalterisch aufdringliche Werbung zu vermeiden 
sind Festsetzungen zu Werbeanalgen getroffen worden. 
Am Gebäude sind einzelne Werbeanlagen im Bereich der Fassaden bis zu einer Fläche 
von 4,00 m x 4,00 m zulässig, jedoch solche mit bewegtem und wechselndem Licht (bspw. 
Lauflicht-/Wechsellichtanlagen, Laserwerbung) unzulässig. Die Höhe freistehender Werbe-
anlagen darf 8,00 m nicht überschreiten. Booster (Lichtwerbung am Himmel) und Fessel-
ballone sind aus Gründen der Verkehrssicherheit unzulässig.  
Generell sind Werbeanlagen so einzurichten, dass sie den störungsfreien Ablauf des flie-
ßenden Verkehrs nicht beeinträchtigen sowie die Verkehrsteilnehmer nicht blenden. 
 

12.3 Gestaltung der Freiflächen 
Zur Minderung der Beeinträchtigungen durch Versiegelung sind nicht überdachte Stell-
plätze innerhalb des Plangebiets mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.  
Durch die Vorgabe die nicht überbauten und befestigten Freiflächen als Grünflächen anzu-
legen und zu unterhalten wird die gestalterische Qualität der Freiraumstruktur verbessert. 
 

12.4 Einfriedungen 
Entsprechend den Anforderungen gewerblicher Nutzungen sind Einfriedigungen mit einer 
Gesamthöhe von maximal 3,00 m zulässig. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, 
dürfen entlang öffentlichen Verkehrsflächen die Einfriedungen und Bepflanzungen die 
Übersichtlichkeit der Straße nicht beeinträchtigen. 
 

12.5 Abstandsflächen 
Mit dem geplanten Gebäude können an der Ostgrenze des Plangebiets die in § 5 (7) LBO 
vorgegebenen Abstandsflächen unterschritten werden. Die Festsetzung nach § 74 (1) Nr. 
7 LBO „Abstandflächen der Gebäude“ erfolgt auf Grundlage der festgesetzten abweichen-
den Bauweise. Nach dieser ist eine einseitige Verringerung des Grenzabstands bis hin zum 
Grenzbau an der östlichen Grenze des Geltungsbereichs zulässig. 
Die Voraussetzungen zur Reduzierung der vorgegebenen Abstandstiefen sind gegeben, da 
gemäß § 6 (3) LBO die besonderen örtlichen Verhältnisse dies erfordern sowie mit der 
Stellung der bestehenden und geplanten Gebäude auf die Beleuchtung mit Tageslicht so-
wie Belüftung in ausreichendem Maße eingegangen werden kann. Gründe des Brandschut-
zes stehen nicht entgegen und nachbarliche Belange werden nicht erheblich beeinträchtigt. 
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■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G   © 

Mit der einseitigen Reduzierung des Grenzabstands sind keine nachteiligen Auswirkungen 
verbunden. Demnach ist die Reduzierung der Abstandstiefen entlang der östlichen Grund-
stücksgrenze städtebaulich vertretbar. 

 
13. Städtebauliche Kenndaten 

 
13.1 Flächenbilanz 

Geltungsbereich ca. 1,83 ha 100,0 % 
      
Sondergebiet (SO) ca. 1,73 ha 94,5 % 
Straßenverkehrsfläche ca. 0,08 ha 4,4 % 
Gehweg ca. 0,01 ha 0,5 % 
private Grünfläche ca. 0,01 ha 0,5 % 
      

 
 
 
 
 
 
Reutlingen, den 26.01.2021 Albstadt, den 26.01.2021 
 
 
 
Clemens Künster Klaus Konzelmann 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Oberbürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 
 


